
Erſcheint täglich

nachmittags 4 Uhr mit
Ausnahme der Tage nach Sonn

und Feiertagen.

Abonnementspreis

monatl. 50 Pf., vierteljährl. 1.50 Mk.
pränumerando bei freier Zuſtellung.

Durch die Poſt bezogen 1.65 Mk.
Poſtzeitungsliſte 62553, Nachtrag VII.
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für Halle und den Saalkreis.
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Jnſertionsgebühr

beträgt für die 4 geſpaltene
Petitzeile oder deren Raum 15 P.
für Vereins- und Verſammlungs

anzeigen 10 Pf.

Jnſerate für die fällige Nummer
müſſen ſpäteſtens bis vormittags
10 Uhr in der Expedition aufge

geben ſein.

Organ zur Wahrung der Jntereſſen der werkthätigen Bevölkerung.
Redaktion und Expedition: Geiſtſtraße 24, 2. Kof II.

Nr. 60.

Die hochnotpeinliche Halsgerichts-
ordnung des Königreiches Stumm.

J

Vor uns liegt ein Büchlein betitelt „Allgemeines
DisziplinarReglement für das Neunkirchner Eiſenwerk“;
es erſchien dies moderne Unternehmer Strafgeſetzbuch
zum erſtenmale 1864, ward revidiert 1878, und dieſe
Auflage iſt in unſeren Händen. Heute vor vier Wochen
hat ſich König Stumm auf die ArbeiterſchutzgeſetzVor
lagen im Reichstag (in welchen ihn wohl hauptſächlich
ſeine Unterthanen als „Volksvertreter“ entſenden
mußten freie Wahl!!! würdig vorbereitet
durch eine neue revidierte und „verbeſſerte“ Auflage
ſeiner ZuchthausHausordnung pardon, ſeines „Dis-
ziplinar-Reglements“.

Die gedienten Leute unter unſeren Leſern mögen ſich
im Geiſte in die Stunde zurückverſetzen, wo ihnen zum
erſtenmale die Kriegsartikel vorgeleſen wurden. Sie
werden ſich erinnern, wie unheimlich viele Paragraphen
mit Androhung der Todesſtrafe ſchließen. Genau ſo
ſtehend iſt in der hochnotpeinlichen
der „Gebrüder Stumm“, Könige von Kapitalsgnaden,
der Refrain: „ſofortige Entlaſſung'“. Jn jedem
Paragraphen kann natürlich dieſer liebliche Lehrreim
dem Stoffe und der Sache nach nicht wieder kehren, aber
es ſteht in 15 von den ſämtlichen 43 „Artikeln“: alſo
mehr als ein Drittel der „Artikel“ ſchließen mit An
drohung der knute! Hungerpeitſche genügt
uns zur Charakteriſierung dieſes „Reichsſtrafgeſetzbuches
des Reiches der Gebrüder Stumm“ nicht.

Wir ſchlagen den Herren Stumm vor, ihre Dis
ziplinar-Ukaſe nach Petersburg zur Ausſtellung des
Pönitentiar-Kongreſſes zu ſenden, vielleicht erlangen ſie
vom ruſſiſchen Zar eine Belobigung wegen hervor
ragenden Leiſtungen auf dem Gebiete der Folter- und
FreiheitsberaubungsJnſtrumente, die ſogar (ſeit 1864
bis heute) in Verfaſſungsſtaaten mit unbedingtem Erfolg
angewendet werden können.

Wir werden uns vielleicht nicht verſagen, dieſes in
Strafgeſetz- Paragraphen gebrachte Syſtem der Lohn-
ſklavenbändigung an anderer Stelle 83 nz abzu
drucken. Wir machen hier an leitender Stelle unſeres
Blattes Sammler von kulturhiſtoriſchen Merkwürdig-
keiten darauf aufmerkſam auf dieſe Kulturleiſtung durch
Hinweis auf nur pige Raritäten und Prachtleiſtungen
auf dem Gebiete der Unternehmer-Strafrechtspflege.

s 1 forderte „unbedingte Pflichttreue alſo den
berühmten „blinden“ Gehorſam unter jegliches
Machtgebot der Gebrüder, die als Exekutivgewalt in
15 Paragraphen von 43 die Hungerknute ſchwingen.
Soll das Wort „unbedingt“ mehr als Phraſe
ſein, ſo iſt der S 1 bereits die Ankündigung der „un
bedingten“ Knechtſchaft und Sklaverei.

Gehorſam oder, wie es hier euphemiſch genannt wird,
„Pflichttreue“ iſt man nicht nur den Kapitalmonarchen
Gebrüder Stumms ſchuldig, ſondern wenn man das
Glück hat, unter ihrem Knutenſzepter zu leben und zuarbeiten, nach S 2 auch allen Poegeſegiev, dem „poli

zeilichen Aufſichtsperſonal, zu welchem auch die Por-
tiers und Nachtwächter zu rechnen ſind.“ ObKönig Stumm und ſeine Dynaſtie eigene Polizei

hat, oder ob die Staats oder Gemeindepolizei von
Neunkirchen auch den Winken ſeines Szepters gewärtig
iſt und gehorſamt, wiſſen wir nicht.

S 3 verbietet „Maſſenpetitionen“, genau ſo wie ſie
PoſtStephan ſeinen Subalternbeamten verbot, oder wie
ſie den Schulmeiſtern durch Staats und Kirchen
gewaltige hier und da im Deutſchen Reich bei Straf-
androhungen verboten ſind: Beſchwerden, die
ken n zeichnenderweiſe bereits im 3. Paragraph
von 43 Paragraphen vorausgeſetzt werden,
ſollen nur nach der Schicht, in „vorgeſchriebener
Weiſe“ (wo vorgeſchrieben Jn der „Hochnotpein-
lichen“ ſteht nichts darüber angebracht werden. Und
zwar dürfen ſich zu dieſem Zwecke „nie mehr als
3 Perſonen bei ihrem Vorgeſetzten einfinden“. Der
reine „AufruhrParagraph!“ „Gehen Sie auseinander,
mein Herr, Sie ſind ein Auflauf!“

„Fortgeſetzte Faulheit“ wird in 84 mitſofortiger
Entlaſſung beſtraft, die überhaupt durch dieſes
ganze ſtrafgeſetzliche Machwerk hindurch geht wie der
bekannte rote Faden durch das Tauwerk der engliſchen

Marine oder wie das Leitmotiv durch die ganze
Muſik einer Wagnerſchen Oper.

Arbeitsverſäumnis wird mit 50 Pf. bis 10 M. beſtraft,
beſonders „wenn ein Arbeiter infolge von Trunkenheit
oder Schwärmerei ausbleibt.“ Welche Spionage ſetzt
das voraus! Jeder Kranke hat ſich perſönlich
zu melden“ hoffentlich nur wenn es ſein Zu-
ſtand erlaubt, oder einen Krankenſchein zu ver-
langen, widrigenfalls er beſtraft wird.“ Warum iſt
der Kerl krank!

8 8 ſpricht von „erdichteten oder vorſätzlich ver-
anlaßten Krankheiten.“ Zu ſolchen Erdichtungen und

J. Jahrg.

Veranlaſſungen kann doch nur jemand kommen, dem
ſein geſunder Zuſtand unerwünſcht oder unerträglich
erſcheint. Sollten die Verhältniſſe der geſunden
Arbeiter der Gebrüder Stumm darnach angethan ſein,
daß man ſich darnach ſehnen kann, für krank zu
gelten

S 8 ſchreibt vor „Ruhe zu halten“ abſolut „nur in
dem dazu beſtimmten Zeitraum.“ Wer matt und krank
wird, hat zu warten bis die beſtimmte Glockenſtunde
ſchlägt, die ihm geſtattet, zu verſchnaufen. Wehe dem,
der etwa vor m rn er wie das doch ſchon
trotz Androhung der Kugel, Militärwachen paſſieren
kann! Er hat 50 Pfg. bis 6 M. Strafe zu zahlen!

Der königlich Stumm'ſche Meiſter oder Arbeiter,
welcher „Materialien, Fabrikate und ſonſtige Gegen-
ſtände zu wiegen oder zu notieren“ hat, darf ſich nach
S 18 nie irren! Jrren iſt zwar menſchlich, aber
dieſes DisziplinarReglement iſt unmenſchlich: es glaubt
nicht, daß man Menſch iſt und als ſolcher irrt! Man

dafür mit einer Buße bis zu 30 M. belegt
werden.

Angehörige der glücklichen Arbeits Unterthanen desKönigs Stumm dürfen Eſſen nur zu beſtimmten

Stunden bringen, ſonſt 50 Pfg. bis 6 M.
Strafe!

Wie die Teufel (vergleiche Goethes Fauſt) nur zu
dem Loch aus einem geſchloſſenen Raum hinaus
dürfen, zu dem ſie hereingekommen, ſo hat jeder Unter
than das Neunkircher Werk nur durch das Portier
haus zu betreten und zu verlaſſen. (S 20). Jeder hat
nur da zu ſein, wo er arbeitet, ſonſt 50 Pf.
bis 3 M. Strafe!

Wer Werkzeug beſchädigt, hat nicht nur den Wert
zu erſetzen, ſondern 50 Pf. bis 9 M. Strafe zu zahlen.
Den Fenſterſcheiben iſt ein beſonderer Paragraph ge
widmet, wenn der „Thäter“ nicht zu ermitteln iſt, hat
die geſamte Belegſchaft eines Lokals für ein zer-
brochenes Fenſter zu haften.

Man ſieht, eine wahrhaft erſtaunliche eura mini-
morum, d. i. faſt göttliche Fürſorge für das Kleinſte

NB., wenn es eine Schädigung der Stumm'ſchen
Schatulle bedeutet durchwaltet dieſe Strafgeſetz
gebung.

So wird auch „Unſparſamkeit und Mangel an Sorg-
falt im Verbrauch der Materialien“ bis zu 9 M. in
Strafe genommen.

9] Der Baſcha von Buda.
Novelle von Heinrich Zſchokke.

(Fortſetzung.)

„Und wem gehöre ich denn an?“ erwiderte er.
„Jch bin ohne Verwandte, gre Freund. Es iſt ja
des Himmels freundlichſte Gunſt, daß er die Geſpielin
meiner Kindheit mir wieder zuführt.“

Jn Wien hatte Olivier ſchon für die ſchöne Witwe
die bequemſte und angenehmſte Wohnung ausgewählt,
ganz in ſeiner Nähe. Helene wußte ihm für ſeine
Aufmerkſamkeit nicht Dank genug. Beide wurden
wieder glücklicher, als ſie es lange geweſen, beidewurden ſich zum Bedürfnis, aber beide blieben noch in

dem unveränderten Verhältniſſe, wie es zwiſchen ihren
Herzen von jeher Serrſcht hatte. Das war zuletzt

nicht nach Oliviers Sinn. h
„Gehört mir allein in der Welt Dein Herz, Helene,“

ſagte er „und wem gehört es ſonſt? ſo gieb
mir auch Deine Hand! Wozu die Scheidewand für
wei Menſchen, die ſonſt im Leben keinen Freund mehrhaben als ſich

„Jch wollte, Olivier,“ ſagte Helene, „Sie begees nicht von mir, aber kann Sie das glücklicher en

ſo bin ich ſchuldig, es nicht zu ern. Jch habe
kein Recht, Jhnen irgend etwas abzuſchlagen.“

Dies Jawort hätte freilich auf zärtlichere Weiſe

gegeben werden können; aber Olivier verſöhnte ſich mit
en herben Worten von ſo ſchönen Lippen.

So ward Helene Oliviers Gemahlin. Sie waren
das liebenswürdigſte, das ſtillglücklichſte Paar. Jm
Umgang mit wenigen, aber edelgeſinnten Freunden ver
floß ihr Leben in ſelten geſtörter Heiterkeit.

Nachdem ihre Ehe neunzehn Jahre gedauert hatte,
ſtarb Helene. Schrecken und Not während der Be
lagerung Wiens durch die Türken im Jahre 1683
das zur Verſchlimmerung ihrer begonnenen Krank
eit bei.

Jhren Tod glaubte der treue Olivier nicht überlebenzu können; er ſuchte mutwillig bei jedem Ausfall gegen

die Türken auch den ſeinigen, ohne ſeinen Wunſch er
füllt zu ſehen. Die kaiſerlichen Soldaten glaubten
Zebt er verſtehe etwas von der ſchwarzen Kunſt: er
önne ſich ſtich-, hieb und a gete machen, denn wenn

rings umher alles unter dem feindlichen Geſchoſſe zu
ſammenſtürzte, blieb er unverſehrt.

Wien wurde endlich durch den Heldengeiſt des Polen
königs Johann Sobieski vor der Gewalt der Osmanli
bewahrt. Die Türken flohen nach Ungarn und weiter
zurück, aber die Feſtungen dieſes Landes waren in
W Gewalt geblieben, ſelbſt die alte der

agyaren auf einer Höhe an der Donau, Ofen, oder

wie es die Buda. Dieſe Stadt be
trachteten die Tü als Vormauer We die

nChriſtenheit der Abendländer; desw ie hierden Kern ihrer Truppen gelegt t n Veſze n

kühnſten, einſichtsvollſten und glücklichſten der otto-
maniſchen Feldherren, den Oberbefehl über dieſe unga-
riſche Veſte übertragen.

9

Man ſchlug ſich im Ungarlande ein paar Jahre lang
vergeblich herum. Buda ſchien durchaus uneinnehmbar.
Jm Sommer 1686 rückte der Herzog von Lothringen
mit friſcher Kraft vor den Platz; unter ihm dienten
der Kurfürſt Maximilian Emanuel von Bayern und

ürſt Ludwig von Baden, alſo drei der damals nam
afteſten Feldherren vereinigten ſich zum Untrergange
udas. Die Belagerung wurde mit unſäglichem Eifer

betrieben, aber durch Apti Paſchas kluge und mutige
Verteidigung in die Länge gezogen.

Jnzwiſchen rückte man mit den Laufgräben und
Schanzen der ſtarken Feſtung doch immer näher und
endlich ſchickte der Herzog von Lothringen den Grafen
von Königsegg mit einem Briefe und der Aufforderungan den Kaſcha, ſich zu ergeben. Der Paſcha ant-

wortete: „Leichnam und Schutt“, und ſein Brief war
in blutrote Seide gewickelt, um den Jnhalt desſelben
ahnen zu laſſen.

Dieſe lakoniſche Antwort erbitterte die Belagerer;
ſie verdoppelten ihre Arbeiten. Der Paſcha mochte
r auf Hilfe vom Großvezier nen der
mit einem Beobachtungsheer in der Nähe ſtand; allein
dieſer wurde von dem Herzoge von Lothringen geſchlagenund unterdeſſen in die Malern von Buda ge



Ein Vettgeſang.
Unter dieſer Rubrik bringt die Berliner „Volks-

r folgende intereſſante Auszüge aus der Richter
chen Broſchüre zur Militärvorlage und die Polemik

der „Kreuzzeitung“ gegen dieſelben:
Jn der von uns bereits erwähnten Broſchüre Eugen

Richter's „Die neue Militärvorlage“ ſind aus einem
amtlichen Enqueteberichte von 1878 die Stimmen einiger
Großinduſtrieller über die Wirkungen der militäriſchen
Dienſtpflicht angeführt. U. a. folgende:

Herr Maſſenez aus Hörde ſagte aus: „Es iſt
ja allgemein bekannt, wie die allgemeine Wehrpflicht
verderblich einwirkt auf die gute Ausbildung der
Arbeiter. England wird davon nicht mitgetroffen.
Der engliſche Arbeiter bildet ſich von Kindesbeinen
an in einem Zuge fort für einen Beruf aus und wird
ſeiner Arbeit nicht entzogen, während unſer Arbeiter
gerade in dem Stadium der Ausbildung, in welchem
er einigermaßen brauchbar wird, von dem Militärdienſt
in Anſpruch genommen wird. Er kommt dann erſt
nach ein paar Jahren zurück und iſt mindeſtens ſehr
aus der Uebung gekommen.“

Herr Tenge aus Rietberg in Weſtfalen ſagte
aus: „Bei der Gußſtahlfabrikation macht man die
Wahrnehmung, daß der Former, welcher von dem drei-
jährigen Militärdienſt zurückkommt, mindeſtens eine ein-
jährige Arbeit nötig hat, um ſich diejenige manuelle
Fertigkeit wieder anzueignen, welche er beſaß, ehe er
zum Militärdienſt herangezogen ward, wenn auch der
Vorteil für die Ausbildung des Mannes im ganzen
nicht verkannt werden ſoll, gegenüber der ganz auf-
fälligen Verminderung ſeiner Fähigkeit in bezug auf
die eigentliche Hand und Fingerfertigkeit.“

Herr Roth aus Lollar bei Gießen ſagte aus:
„Die Jnduſtrie wird infolge unſerer Wehrverfaſſung
durch Einziehung von Arbeitskräften härter getroffen,
als irgend ein anderer Erwerbszweig, und in ihrer
Konkurrenzfähigkeit England und Belgien gegenüber
beeinträchtigt.“

err Baare aus Bochum ſagte aus: „Wir
müſſen unſere Beamten entbehren zunächſt zur Ableiſtung
der Dienſtpflicht, dann zu Uebungen, und unſere Arbeiter
auf volle drei Jahre und gerade nachdem ſie eben
herangebildet ſind. Wenn ſie wiederkommen, ſind ſie
nicht mehr ſo, wie ſie waren. Sie haben den Stolz
der preußiſchen Soldaten, und das iſt ja auch ſehr
gut und wichtig, aber für uns ſehr koſtſpielig.“

Der Vertreter Krupps, Herr Mayer, hob her-
vor: „Vor allen Dingen leiden wir durch die allge
meine Wehrpflicht. Der Arbeiter wird zu einer Zeit,
wo er anfängt, etwas gelernt zu haben, uns auf drei
Jahre entzogen. Er kommt dann mit einer unberechtigt
hohen Meinung von ſich zurück, und wir haben jahre
lang zu thun, um ihn wieder in Ordnung zu bringen.“

Hierauf antwortet eine militäriſche Stimme in der
„Kreuzzeitung“:

Die der Armee ſich entgegenſtemmenden Induſtriellen
ſollten doch beſcheidener ſein, ſonſt könnten ſie eine
Diskuſſion hervorrufen, welche für ſie nicht angenehm
ſein möchte, indem Fragen an die Tagesordnung kommen
würden, wie etwa folgende: Wo werden die körper-
lichen Fähigkeiten, beſonders in gewiſſen Jnduſtrie-
zweigen, ſo einſeitig ausgebildet, ja abge-
ſtumpft, daß ganze Geſchlechter verkümmern?
Wo wird durch das maſſenhafte Zuſammenleben in
Arbeitsſälen und Werkhäuſern die Sittlichkeit der
Bevölkerung untergraben? Wodurch werden
die Leute vom Lande aus ihren einfachen Sitten und
der geſunderen moraliſchen Luft in die großen Städte
und ihre verderblichen Verſuchungen hinübergeführt und

zuſammengedrängt? Wo ſind,
immer engere Unterjochung unter das h
eſetz, die böſen Leidenſchaften ſo entflammt worden,daß die heutige Geſellſchaft auf einem Vulkane

ſteht, deſſen Ausbruch in erſter Linie nur durch
die geſunde Natur der Armee im Zaume
gehalten wird? Und wo wird ſchließlich am
lauteſten nach der Armee und den Gewehren gerufen,
wenn dieſer Druck ſich Luft machen will?

Antwort: Gerade in den Schichten, aus denen die
oben zitierten Klagen hervortönen, welche nur dazu
dienen können, die Kraft derſelben Armee zu unterbinden,
welche, wenn man ſie gerade braucht, den Herren
nie ſchneidig genug auftreten kann.

Ein hübſches Duett, nicht wahr? Oder vielmehr
ein Terzett! Denn man müßte iauber als taub ſein,
wenn man die dritte Stimme in den wachſenden Wahl
erfolgen der Sozialdemokratie überhören wollte.

Politiſche Aeberſtcht.
Der Reichstag nahm am Donnerstag

nach Annahme des Antrages Brömel betr. die Ent
ſcheidung von Zollſtreitigkeiten in zweiter Leſung die
Kolonialvorlage mit den Stimmen der Kartell
parteien und des Zentrums an.

Dem Reichstag iſt folgender „Antrag“ der
Reichsregierung zugegangen Der Reichstag wolle be
ſchließen: 1. Das Nationaldenkmal auf für Se. Maje-
ſtät den Hochſeligen Kaiſer Wilhelm J. wird auf dem
durch Niederlegung der Gebäude „an der Schloßfreiheit“
entſtehenden Platze errichtet. 2. Dasſelbe erhält die
Geſtalt eines Reiterſtandbildes. 3. Der Reichskanzler
wird ermächtigt, über einen Entwurf für das Denkmal
einen engeren Wettbewerb auszuſchreiben.

Jn Hamburg iſt eine neue Marinebe-
ſtechungsgeſchichte entdeckt worden, infolgederen
ein Lieferant und ein Kaufmann verhaftet wurden.

Wie der „Wähler“ mitteilt, iſt dem Redakteur
desſelben, Herrn Heiniſch, von der Gefängnisdirektion
in Zwickau die Selbſtbeköſtigung verſagt worden und
hat Herr Heiniſch die Sache dem Miniſterium des
Jnnern vorgelegt. Er muß Gefängniskoſt genießen
und Gefängnisarbeit verrichten, auch iſt ihm Haupt-
und Barthaar geſchoren worden. Herr Heiniſch wird
mit einem Worte behandelt wie ein gemeiner Ver-
brecher.

Das „vBerliner Volksblatt“ ſchreibt: Ein grober
Unfug der allerſchlimmſten Sorte beſteht darin, daß
die Wahlproteſte, welche bei dem Reichstag eingehen,
zur Verwendung außer dem Haus von Mitgliedern
abgeſchrieben, den Behörden der Wahlkreiſe, aus welchen
die Proteſte gekommen ſind, zugeſtellt und daß auf
Grund der durch ſolche Jndiskretionen erlangten Kennt-
niſſe Verſuche zur Einſchüchterung der in den Proteſten
genannten Zeugen gemacht werden. Wir begnügen
uns heute, dieſe ſkandalöſe Praxis, die demnächſt im
Reichstag zur Sprache kommen wird, hiermit ange-
nagelt zu haben und wollen für heute bloß bemerken,
daß keiner der in Wahlproteſten genannten
Zeugen wegen ſeiner im Wahlproteſt veröffentlichen
Ausſagen verfolgt werden kann. Man laſſe ſich
alſo nicht einſchüchtern, ziehe aber jeden derartigen
Verſuch zur Beſchränkung des Wahlproteſt Rechts,
welches eine Bürgſchaft des freien Wahlrechts iſt,
unnachſichtlich an die Oeffentlichkeit.

Mit dem I. Juli erſcheint in Krefeld ein
Arbeiterblatt „Niederrheiniſche Volkstribüne“ für die
Kreiſe Krefeld, M.-Gladbach und Kempen.

Der neueſte bismarck- offiziöſe Artikel der
Hamburger Nachrichten“, in welchem der ehe-

durch allmählich

z nen l Se u e e 43* re t T 42 n e r
malige Reichskanzler thatſächlich das Recht in Anſpruch
nimmt, durch
Politik der ierung, die eine Fortſetzung ſeiner
eigenen Politik ſei, aufzuklären, wird hier an maß-
gebender Stelle wahrſcheinlich noch mehr böſes Blut
machen, als es die bisherigen Auslaſſungen des miß-

ſtimmten Mannes in Friedrichsruh ſchon gethan
aben. Selbſt die „National-Zeitung“, die ſich heute

noch zu ſeinen Freunden und Verehrern rechnet, ermahnt
ihn, die Jnterviews zu unterlaſſen, er habe ſie nicht
nötig, und ſie paßten nicht zu ſeiner weltgeſchichtlichen
Geſtalt.

Jn der „Frankf. Ztg.“ leſen wir folgende Mit
teilung aus Mainz vom 12. Juni: Jn der verfloſſenen
Nacht wurde von einem Polizeiwachtmeiſter in der
Nähe der Raimundiſtraße ein Soldat betroffen der
ſich in ſchweren Drohungen gegen einen hohen Offizier
der hieſigen Garniſon erging. Der Wachtmeiſter ſah
ſich infolgedeſſen veranlaßt, eine Militärpatrouille herbei
uholen, um den Soldat arretieren zu laſſen. Als diePatrouine kam, rannte der Soldat ſowohl den Wacht-

meiſter als auch einen Soldaten der Wache über den
aufen und lief direkt nach dem Rhein zu, in den er

ich ſtürzte. Trotz aller Rettungsverſuche konnte er
nicht mehr aufgefiſcht werden. Was wohl den Sol
daten zu den ſchweren Drohungen gegen den hohen
Offizier veranlaßt haben mag

Der Roman Bellamy's „Looking Backward“
„ein Rückblick aus dem Jahre 2000“ hat in

Amerika bekanntlich einen wunderbaren Erfolg gehabt
und in weiten Bevölkerungsklaſſen einen wahre Revo-
lution der Geiſter erregt. Bis Mitte Mai waren von
dieſem ſozialiſtiſchen Zukunftsroman 232000 Exemplare
verkauft. Die Zahl der Anhänger des „Nationalismus“,
wie man, um das böſe Wort „Sozialismus“ zu ver-
meiden, die neue und allerdings geniale Darſtellung
alter, wenn auch junger und jugendkräftiger Lehren,
genannt hat, beläuft ſich auf mindeſtens eine halbe
Million erklärter Anhänger unter den AngloAmerikanern,

denn die Deutſchen Amerika's haben es natürlich
nicht nötig, den Sozialismus ſich erſt durch einen
YankeeAdvokaten vermitteln zu laſſen und oben
drein in verwäſſerter Geſtalt. Die „Nationaliſten“
haben aber auch ſchon praktiſche Verſuche zur Ver
wirklichung ihres „Syſtems“ gemacht, und in ver-
ſchiedenen Staaten von Amerika „Kolonien“ ange-
legt, in welchen möglichſt genau nach dem Bellamy'ſchen
Rezept gelebt wird, oder werden ſoll. Die eine der
Kolonien die Nehalem-Colony im Staate Oregon

umfaßt 4000 Acker Land, die für 3000 Dollars
angekauft wurden und jetzt nach einjähriger Arbeit

ſchon einen Wert von 150000 Dollars darſtellen
ſollen; in derſelben leben 24 Männer und 6 Frauen
mit zuſammen 35 Kindern. Seit den Zeiten Owen“s
und Cabet's ſind in Amerika viele ſolcher Verſuche
gemacht worden, und ſie ſind ſämtlich mißlungen, weil
eine tiefgreifende Veränderung der Wirtſchaftsweiſe ſich
nicht im Kleinen durchführen läßt, und weil die bürger-
liche Welt, ſobald ſie ſich der Wüſteneien bemächtigt,
in denen die Kolonien angelegt zu werden pflegen, die
„Kolonien“ raſch aufſaugt oder „annektiert“. Und
genau das nämliche Schickſal werden die Bellamy'ſchen
Kolonien erleiden.

Frankreich. Die Frage der Entſchädigung unſchuldig
Verurteilter iſt plötzlich auf die Tagesordnung geſetzt
worden. Aber auch hier mußte erſt die Macht der
Verhältniſſe ihre Stimme hören laſſen, ehe dieſer ent
ſchieden dringlichen Angelegenheit ſeitens der herrſchenden
Parteien näher getreten wurde. Es wurde nämlich
ein Mann der Beteiligung an einem Morde überführt

ſchoſſen. Uls die Breſche groß genug war, beſchloß
man einen Sturm zu wagen. Allein die verzweiflungs-
volle Tapferkeit des Paſchas erregte mancherlei Be-
denken. Man hoffte, wenn man ihn nochmals auf-
forderte, ihm glänzende und ehrenvolle Anträge machte,
würde er vielleicht jetzt geneigter ſein, ſich in Uebergabe-
unterhandlungen einzulaſſen. Olivier empfing den Auf-
trag, ſich nach Buda zu begeben und den Paſcha zur
Uebergabe zu bewegen, weil derſelbe doch keine Hoff-
nung mehr auf Entſatz habe widrigenfalls jedoch dem
Paſcha zu erklären, daß man beim nächſten glücklichen
Sturm ihn und die ganze Beſatzung über die Klinge
ſpringen laſſen würde. Major Olivier gehorchte, und
begleitet von einem Offizier, einem Dolmetſch und
Trompeter, ritt er vor die Feſtung. Er wurde ein
gelaſſen und ſogleich in den Palaſt des Paſchas geführt.

Apti Paſcha, ein ſtarker, kräftiger und man kann
ſagen ſchöner Mann von fünfzig bis ſechzig Jahren,
empfing den Abgeordneten des chriſtlichen Heeres mit
jenem angeborenen ruhigen Stolz, der den Türken ſo
wohl anſteht. Es war etwas gewaltiges, majeſtätiſches
in ſeinem Weſen, welches durch die weite und reiche
W der Morgenländer noch erhöht wurde. Er gab
mit der
Antrag mit der Würde, Feſtigkeit und ſchonenden Höf
lichkeit, wie die Feldherren ihm befohlen hatten. Der
Paſcha ſtand mit der ganzen Ruhe des Siegers vor
ihm und verwandte kein Auge von dem Redenden, bis

liviers türkiſch wiedergab.der Dolmetſch den Vortrag

Hand einen Wink, und Olivier machte ſeinen

Da ſtieg in den Mienen des Paſchas ein wunderbares
Lächeln auf.

Olivier bemerkte es und erwartete die Erklärung des
ſtolzen Muſelmannes. Dieſer aber ſchwieg lange und
ſchien zweifelhaft, welchen Entſchluß er faſſen ſolle.
Endlich fragte er durch den Dolmetſch den Major, wie
er heiße, jwoher er ſei, wie lange im Dienſt, von
welchem Regiment. Olivier beantwortete die Fragen
kurz und bat den Paſcha um gefällige Erklärung wegen
der Uebergabe von Buda. Der Paſcha aber ging nach
denkend durch den prächtigen Saal, wandte ſich dann
im Hintergrunde desſelben plötzlich ſeitwärts, ging in
ein Nebenzimmer, kehrte nach einer Weile in den Saal
zurück und trat dann vor den Major hin.

„Fa reteri té geins, y fari reteri lé min!“ rief
der Paſcha erſt und haſtig.

Olivier ſah den Dolmetſch an; dieſer, welcher den
Paſcha nicht verſtand, bald den Major, bald den Paſcha.

Der Türke, welcher vermutete, nicht verſtanden
worden zu ſein, weil er zu geſchwind geſprochen,
wiederholte ſeine Worte zu Olivier ſehr langſam und
beſtimmt:

„Te dio, fa reteri té geins, y fari reteri lé min!“
(Jch ſage Dir, laß Deine Leute ſich zurückziehen, ich
laſſe die meinigen abtreten!)

Olivier war wie aus den Wolken gefallen, als er
hier in Buda von den Lippen des Paſchas die Sprache
des Waadtlandes, das Plattfranzöſiſche von La Sarraz
vernahm; noch mehr, als i Paſcha zwiſchen den

Fingern das bekannte Meſſer mit dem Perlmutterhefte
in die Höhe hielt.

Olivier beobachtete beſtürzt des Paſchas Geſtalt und
Antlitz wahrlich, es war Cugny und kein anderer!

Olivier hieß den Dolmetſch und den Trompeter ab-
treten, gleichwie Apti Paſcha den türkiſchen Offizieren
ſeines Gefolges befaljil, ihn allein zu laſſen und jenen
Chriſten Erfriſchungen zu geben.

Kaum ſchloß ſich hinter denſelben die Thür des
Saales, ſo lagen Olivier und Cugny einander mit
Freudenthränen in langer, wehmütiger Umarmung an
der Bruſt.

„Müſſen wir denn noch als Grauköpfe einander
feindlich gegenüber ſtehen, wie einſt in den Kindertagen
mit den Ziegenherden rief Cugny. „Sage mir, wo
iſt unſere Zeltkrämerin, meine Helene

Olivier war aufs tiefſte erſchüttert und ſchluchzte
laut. Dann, wie er ſich gefaßt hatte, erzählte er ſeinem
Freunde alles, was ſeit der Schlacht bei St. Gotthard
vor ungefähr zwanzig Jahren, da man Cugnys Tod
beklagte, geſchehen ſei, ſeine endliche Vermählung mit
Helene, und wie ſie vor etlichen Jahren geſtorben ſei.

„Jhre Aſche ruhe ſanft!“ ſprach der Paſcha mit ge
brochener Stimme, indem er ſeine Augen trocknete.
„Jhr unſterblicher, herrlicher Geiſt erwartet uns drüben
beide. Wir wollen nicht klagen, denn ſie gehört uns
ewig an. Jm Palaſte unſeres Vaters, im Univerſum,
ändern wir nur die Zimmer.“ (Fortſetzung folgt.)
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und zum Tode verurteilt, aber zu lebenslänglichem
Zuchthaus begnadigt. Nachdem nun dieſer Mann drei
Jahre n eſeſſen, ſtellteſich heraus, daß er unſchuldigiſt. Für gen Fall kennt das franzöſiſche Geſetz nicht

einmal eine Rehabilitierung und es bedurfte deshalb
es iſt der reine Hohn der Begradigung ſeitens

des Präſidenten. Hier zeigt ſich wieder recht deutlich,
welche barbariſche Strafe die Todesſtrafe iſt. Wäre
jener Mann damals nicht nadigt und das
Urteil der Todesſtrafe an ihm vollzogen worden, ſo
wäre ein Unſchuldiger verurteilt worden und keine
Macht hätte jenes Urteil wieder ungeſchehen machen
können. Mit Recht ſagt Vacquerie im „Rappel“: „Es
nützt nichts, wenn die Juſtiz erklärt, ſie ſei nicht
unſehlbar. Sie iſt in der That nicht unfehlbar, der
Fall Borras, nach ſo vielen andern Fällen, ſchreit es
zum Himmel. Aber eine ſolche Juſtiz wagt es, zum
Tode zu verurteilen Eine Juſtiz, die nicht unfehlbar
iſt, hat nicht das Recht eine Strafe auszuſprechen, die
nicht mehr gut zu machen iſt. Man hat nicht das
Recht, einem den Kopf abzuſchneiden, wenn man nicht
für den Fall, daß man ſich irrte, ein Mittel hat, ihm
den Kopf wieder aufzuſetzen.“ kommt die
Republik bald zu einem Zuſtande, der ihrem Weſen
mehr Ehre macht als der bisherige.

Reichstag.
20. Sitzung vom 11. Juni.

öf 12 Uhr.Tr v. Böttſicher,Am Tiſche des Bundesrats:
ſchläger u. a.Auf Antrag der Abgg. Auer und Genoſſen (Soz.) beſchließt
das Haus die Einſtellung der 2ege die Abgg. Stadthagen
und Schmidt (Sachſen) ſchwebenden Straf-, reſp. Privatklags
verfahren während der Dauer der Seſſion.

Es folgt die erſte Beratung der von den rſy Auer und
Genoſſen beantragten Novelle zum Unfallverſicherungs

eſetze.3 be den Art. 1 und 2 des Antrages ſoll die dem Ver
letzten zu gewährende Rente von der Beendigung des Heil-
verfahrens an, auch wenn dieſelbe vor der 14. Woche eintritt,
für die Dauer der Erwerbsunfähigkeit gewährt werden. Jm
Falle der Tötung des Verſicherten ſoll die den Hinterbliebenen
zu gewährende Rente nach der Summe des letzten Arbeits
verdienſtes und der bezogenen Rente berechnet werden. Art. 3
enthält Verſchärfung der Strafbeſtimmungen gegen die Arbeit

eber.
Abg. Grillenberger (Soz.): Jch habe mir einmal die

Entrüſtung der rechten Seite und der Nationalliberalen zu
gezogen, weil ich behauptete, das Unfallgeſetz habe für die
arbeitenden Klaſſen keinen weſentlichen Vorteil. Jch bin aber
von dieſer Anſicht noch heute nicht kuriert. Allerdings ſind
manche Verhältniſſe, gegenüber dem früheren Zuſtande unter
dem Haftpflichtgeſetz gebeſſert worden. Aber bei den Entſchä
digungen kommen die Arbeiter nicht zu dem, was ſie erhalten
müßten, beſonders da, wo es ſich nur um eine teilweiſe Er
werbsunfähigkeit handelt und den Berufsgenoſſenſchaften oder
dem Schiedsgericht die Bemeſſung der Rente überlaſſen bleibt.
Allerdings hat in manchen Fällen das ReichsVerſicherungsamt
hierin Wandel geſchaffen. Unſer Antrag will die dringendſtenBeſchwerden belegen. Die dreizehnwöchige Karenzzeit vor

Eintritt der Unfallrente iſt überhaupt ungerechtfertigt. Die
Heilung eines Verletzten kann ſchon früher eintreten, und dann
hört die Unterſtützung durch die Krankenkaſſe auf, ſo daß alſo
zwiſchen dieſer Unterſtützung und dem Eintritt der Unfallrente
ein Vakuum eintritt, der Arbeiter gewiſſermaßen in der Luft
hängt und von niemandem Unterſtützung erhält. Fälle dieſer
Art ſind bereits mehrfach vorgekommen, die Unterſtützung aus
der Armenkaſſe während eines ſolchen Vakuums iſt kein Erſatz,
vielmehr muß die Unfallrente gezahlt werden, ſobald die
Krankenunterſtützung aufhört. Viele Vorſtandsmitglieder von
Berufsgenoſſenſchaften haben die Berechtigung dieſes Antrages
zugeſtanden und ich hoffe, daß auch die Regierung keinen
Widerſtand entgegenſetzen wird. Da die Fälle ziemlich häufig
ſind, können wir nicht bis zu einer gänzlichen Umarbeitung
des Unfallverſicherungsgeſetzes, die allerdings erfolgen muß,
warten. Wir bitten deshalb, unſerem Antrage, wenn möglich,
ohne Kommiſſionsberatung zuzuſtimmen, da die Sache einfach
genug liegt. Der zweite Teil unſeres Antrages iſt durch eine
Entſcheidung des Reichsverſicherungsamtes aus dem vorigen
Frühjahr veranlaßt. Ein verunglückter Arbeiter erhielt eine
Rente von 60 pCt., war aber nebenbei noch in der Lage,
300--400 M. zu verdienen. Bei einem abermaligen Unglück
wurde er getötet, und bei der Feſtſetzung der Rente der
Hinterbliebenen wurde bloß der letztere bedeutend reduzierte
Verdienſt in Anſatz gebracht; vorher hatte der Mann aber
vielleicht über 1000 Verdſenſt. Nach dieſer prinzipielleu
Entſcheidung des ReichsVerſicherungsamtes muß auch hier die
beſſernde Hand angelegt werden. Es darf nicht nur der letzte
minimale Arbeitslohn bei der Bemeſſung der Rente für die
Hinterbliebenen zu grunde gelegt werden, ſondern es muß dieRente aus dem erſten ünfal mitberechnet werden. Sollten

Sie mit dem ReichsVerſicherungsamt der Anſicht ſein, daß
die Rente grundſätzlich nicht Arbeitsverdienſt im Sinne des
Geſetzes iſt, ſo gäbe es noch den Ausweg, daß derjenige
Arbeitslohn, den der Mann vor ſeinem t Unfall gehabt
hat, bei der Berechnung der Witwen und Waiſenrente zu
grunde gelegt wird. Jrgend etwas muß aber in dieſer Be
Ziehung geſchehen. Was den dritten Teil des Antrages be
trifft, ſo geht aus den Berichten bayeriſcher Fabrikinſpektoren
hervor, daß Unternehmer die Beiträge, welche ſie ſelbſt auf

grund des r zu zahlen haben, denArbeitern vom Lohn abgezogen haben. Gegen dieſe Verletzung
des Geſetzes müſſen wir Strafbeſtimmungen treffen, welche die
Herren re daß es nicht angängig iſt, ſo mir nichts dir
nichts das Geſetz zu übertreten und den übergenug belaſteten
Arbeitern auch noch dieſe Laſt aufzuerlegen. Es haben ſich
auch die Betriebsunternehmer in manchen Fällen mittelſt
S e mit Werkführern, durch W
un

v. Oehl-

nicht ſo ſehr in Betracht, wie
es handelt ſich vielme

W

ſgre Unternehmerintereſſen einmal ein Loch zurückſtecken und
ch auf den Boden unſeres Antrages ſtellen.
Staatsſekretär v. Bötticher: Daß eine Korrektur des Un

fallverſicherungsgeſetzes werde eintreten müſſen, ſei von der
Regierung wiederholt anerkannt worden. Wenn dazu noch
nicht geſchritten ſei, ſo habe das darin ſeinen Grund, weil die
Durchführung des Geſetzes noch nicht zu dem Ziele gelangt ſei,
welches die Regierung ſich geſteckt habe. Er hoffe, daß es
möglich ſein werde, in der nächſten Seſſion einen Geſetzent
wurf en, welcher die Unfallverſicherung auf alle benötigten Kreiſe ausdehne. Er möchte nun i raten, dieſe
vorausſichtlich doch nur kurze Seſſion mit der Beratung dieſer
Anträge zu beläſtigen, weil anzunehmen ſei, daß eine Erledigung
dieſer Vorſchläge nicht herbeigeführt werden könne. Wenn der
Vorredner meine, es handele ſich hier um einige recht klar zu
e etretene Uebelſtände, ſo erlaube er ſich, dies zu beſtreiten.
Bei der Beratung derſelben in der Kommiſſion oder im Plenum
würden ſofort noch verſchiedene andere, mindeſtens ebenſo
dringend der Abhilfe bedürfenden Uebelſtände geltend gemacht
werden. Er meine, aus ver Praxis könne keine Veranlaſſung

enommen werden, ſofort mit einer Korrektur vorzugehen.
arten Sie ruhig, bis wir mit einer Novelle kommen, da

werden alle dieſe Fragen ſogleich geprüft und im Sinne der
allſeitig beabſichtigten Unfallverſicherung erledigt werden.

Abg. Hempel (konſ.) bezeichnet die Anträge ebenfalls noch
für verfrüht und glaubt, daß es richtig ſei, zu warten, bis die
Regierung die zugeſagte Novelle vorlegen werde.

Abg. Roeſicke (natl.) erkennt an, daß der Art. 1 desgner ſchen Antrages geeignet ſei, eine zu Tage getretene Lücke
des Unſeltverſicherungegeſedes zu beſeitigen und daß der Abg.

Grillenberger Recht habe, es trete hier ein Vakuum ein, welches
den Verletzten ſchädige. Er würde alſo für dieſen S 1 ſtimmen
und glaube, daß er damit im Sinne der Majorität der Arbeit-
geber handlz. Notwendig ſei es, daß bei einem Unfalle die
Heilung und Behandlung der dere nicht den Krankenkaſſen
Aerzten allein überlaſſen, ſondern ſobald als möglich Spezial
ärzte hinzugezogen werden. Den Art. 2 anlangend, ſo glaube
er, daß die dahin einſchlagenden Fälle nicht ſo zahlreich ſeien,
daß ſchon jetzt eine Aenderung der Beſtimmungen erforderlich
ſei. Gegen einzelne der beantragten Aenderungen der Straf-
beſtimmungen glaube er, werde niemand etwas einzuwenden
haben. Was die Beſtimmung anlange, daß die Unternehmer
nicht berechtigt ſein ſollen, Verſicherte von der Uebernahme von
Ehrenämtern abzuhalten, ſo gebe er zu, daß derartige Fälle
wohl vorgekommen ſeien, er glaube aber nicht, daß die vorge
ſchlagenen Beſtimmungen geeignet ſeien, dieſe Fälle zu ver
hindern. Wenn er ſomit den Anträgen ſympathiſch gegenüber
ſtehe, ſo frage es ſich doch, ob dieſelben ſo dringend ſeien, daß
es notwendig ſei, ſie heute ſchon zum Abſchluß zu bringen und
in dieſer Beziehung erkenne er die vom Staatsſekretär von
Bötticher geltend gemachten Gründe an. Auch andererſeits
ſeien verſchiedene Abänderungsanträge aufgeſtellt worden und
Herr v. Bötticher habe Recht, wenn er meine, dieſe würden am
beſten bei Beratung der verheißenen Novelle zur Erledigung
gebracht werden können. Es dürfte ſich demnach empfehlen,
den Antrag an eine Kommiſſion von 14 Mitgliedern zu ver
weiſen, was er hiermit beantrage.

Abg. Goldſchmidt (deutſchfr.): Niemand werde beſtreiten,
daß das Unfallverſicherungsgeſetz einige Lücken enthalte, die ſo
ſchnell, wie möglich geſchloſſen werden müßten. Er danke dem
Herrn Miniſter für die verheißene Vorlage einer Novelle und
ſei der Anſicht, daß die Artikel 2 und 3 des Auer'ſchen An
trages bis zur Vorlage dieſer Novelle zurückgeſtellt werden
können. Der Art. 1 des Antrages dagegen berühre einen Fall,
der der ſchleunigen Regelung bedarf. Ein Vakuum ſei vor
handen und könne dasſelbe ſehr wohl ohne kommiſſariſche Vor
beratung beſeitigt werden.

Abg. Hitze (Ztr.) ſchließt ſich dem Antrage auf Ueberweiſung
der Vorlage an eine Kommiſſion an.

Abg. v. Stumm (Rchsp.) ſpricht ſich gleichfalls für kommiſſariſche
Vorberatung aus, während

Abg. Goldſchmidt ſich mit Rückſicht auf die Geſchäftslage
des Hauſes dagegen erklärt.

77 Diskuſſion wird hierauf geſchloſſen. Das Schlußwort
erhält

Abg. Singer: Es ſei ſehr erfreulich, daß die meiſten Red
ner, auch der Staatsſekretär, ſich dem Antrage günſtig gegen
übergeſtellt haben, aber ſeine Liebe ſcheine nur eine platoniſche
zu ſein. Denn wenn er dem Antrage eine Berechtigung zu
erkennt, ſo mußte er ſich dafür ansſprechen, daß noch vor der
allgemeinen Reviſion dieſen Beſchwerden ein Ende gemacht
werde. Die Arbeiter ſind durchaus nicht mit dem UnfallVer
ſicherungsgeſetz zufrieden, namentlich nicht der Höhe der Renten.
Unſer Antrag will die Beſchwerden beſeitigen, die am ſchwerſten
empfunden werden. Wenn man meint, daß das Reichs Ver
ſicherungsamt ſolche Fälle verhindern könnte, die wir unter
Strafe ſtellen wollen, ſo hätte doch dasſelbe ſchon längſt aufGrund der Berichte der Fabrikinſpektoren ſeiner Meinun
Geltung verſchaffen können. Der Fall Chriſt beweiſt doch, daß

Fälle vorkommen, in welchen die Unternehmer Arbeiter von
der Ausübung von Ehrenämtern abhalten. Vom Mirniſtertiſch
aus läßt ſich leicht auf eine allgemeine Reviſion hinweiſen.
Aber die Leute, die in der Zwiſchenzeit auf Grund mangel
hafter und fehlerhafter Beſtimmungen in ihrer Rente zurück
geſetzt werden und weder von der Krankenkaſſe noch von der
Unfallverſicherung irgend eine Unterſtützung bekommen, haben
nicht den ruhigen Gleichmut, dem Herr von Bötticher Aus
druck gegeben hat. Sie können nicht ſolange warten, wie die
verbündeten Regierungen; der Herr Staatsſekretär warnte,
dieſen kurzen Reichstag nicht noch mit dieſem Antrage zu be-
acken. Dieſen Grundſatz hätte die Regierung ſelbſt beherzigenPlen, als ſie den neuen Nachtragsetat mit einer Erhöhung

der OffiziersGehälter bepackte. Die Verweiſung des Antrages
in die Kommiſſion bedeutet nichts als ein anſtändiges Begräb
nis. Die Sache würde dann doch nicht früher zu ſtande
kommen, als wenn die von dem Staatsſekretär in Ausſicht ge
rn Novelle im Herbſt vorgelegt wird. Unter dieſer Voraus-
etzung habe ich mich mit meinen Freunden verſtändigt, den
Antrag für jetzt zurückzuziehen.

Damit iſt dieſer Gegenſtand erledigt.
Darauf wendet ſich das Haus zur Beratung des Antrags

Brömel: „Die verbündeten Regierungen zu erſuchen, in der
nächſten Seſſion einen Geſetzentwurf vorzulegen, welcher die
ſchließliche Entſcheidung der in Zollſachen auftauchenden Rechts
fragen dem Rechtswege oder dem verwaltungsgerichtlichen Ver
fahren überweiſt.“

Abg. Brömel (dfr.) rechtfertigt dieſen Antrag, indem er
auf verſchiedene, in dieſer Beziehung hervvrgetretene Uebel
e und auf mehrfache Beſchlüſſe des Hauſes zur Abſtellung

elben verweiſt. Das gegenwärtige Verfahren der Ent-
ſcheidung der Beſchwerden durch den Bundesrat ſei ein außer
r erſchwerendes. Der Gedanke einer Reform au
dieſem Gebiete ſei von ſeinen Freunden bereits im Jahre 1
auf worden, man habe damals bereits die Zulaſſung

tag habe im Jahre 1886 eine Reſolution beſchloſſen, welche
denſelben Wortlaut hatte, wie ſein heutiger Antrag. Jedes
Bedenken dagegen, daß die Gerichte nicht geeignet ſeien, in
ſolchen Fragen zu entſcheiden, ſei völlig unbegründet. Ob
ſchlechthin der Rechtsweg oder das VerwaltungsgerichtsVer
fahren einzurichten ſei, darüber wolle der Antrag keine Ent
ſcheidung treffen, eine Rechtſprechung könne indeſſen
nur durch Zulaſſung des Rechtsweges erreicht werden. Gerade
diejenigen welchen an der Erhaltung der Kompetenz des
Bundesrats gelegen ſei, würden der beantragten Reform zuſtimmen können, da die des Rechtsweges beſſer e
als die Schaffung eines neuen Verwaltungs Zentralorgans.
Auf die Dauer werde man die Reform nicht von der Hand
weiſen können denn dieſelbe Verwaltungsbehörde welche
adminiſtrative Vorſchriften erlaſſe, könne nicht über die Recht
mäßigkeit derſelben gleichzeitig entſcheiden. Die im Jahre 1886
beſchloſſene Reſolution des Reichstags ſei vom Bundesrat ab
gelehnt worden, die inzwiſchen eingetretenen neuen Vorfälle
verlangten, daß der Reichstag ſeinen früheren Beſchluß wieder

Hoffentlich habe der heutige Beſchluß einen günſtigeren
rfolg, als der frühere.
Abg. e (konſ.) würde ſich dem Antrage ſofort anſchließen,

wenn er en dürfte, daß die vorhandenen Uebelſtände da

durch wir Das ſei aber nichtbeſeitigt werden könnten.
der Fall. ine einheitliche Gntſcheidung im Verwaltungs-
gerichtswege ſei nicht möglich, weil Verwaltungsgerichtshöfe
nicht in allen deutſchen Staaten exiſtierten.

Abg. Dr. Witte (dfr.): Die Erfahrung lehre, daß allerlei
wunderbare Dinge vorkämen, welche bei einem vorhandenen
Rechtswege wohl einer eingehenden Erörterung unterzogen
werden würden. Mit Rückſicht auf die Geſchäftslage des
Hauſes verzichte er auf eine eingehendere Begründung des An
trages und empfehle deſſen Annahme.

arauf vertagt ſich das Haus.
Nächſte Sitzung: Donnerstag 1 Uhr. (Fortſetzung der Be

ratung des Nachtragsetats, Strafgeſetznovelle und Nieder
laſſungsvertrag mit der Schweiz.)

Lokales.
Halle, 13. Juni.

Wir machen darauf aufmerkſam, daß die Ver
waltungsſtelle Giebichenſtein der Allgemeinen Kranken
und Sterbekaſſe der Metallarbeiter (E. H.) am Sonn
tag d. 15. Juni in Schade's Schützenhaus ein Sommer-
feſt, verbunden mit Konzert, Kinderſpiele und Ball,
veranſtaltet, und wünſchen derſelben zu dieſen Feſt
eine rege Beteiligung. (S. Jnſerat).

Dieſer Tage entſtand im Poſtwagen des nachts
12 Uhr 15 Min. von Magdeburg nach hier abgelaſſenen
Zuges bei Schönebeck Feuer. Dasſelbe iſt durch Selbſt
entzündung eines in Magdeburg aufgegebenen Packets,
welches Benzin enthielt, entſtanden. Das Feuer ergriff
den Jnhalt des Wagens ſehr ſchnell und fand an den
mit Zeitungen gefüllten vielen Säcken reiche Nahrung.
Die Beamten brachten den Zug mit der im Poſtwagen
befindlichen Karpenterbremſe zum Stehen und mußten
dann, da die Thüren durch Packete verſperrt waren,
den Weg durchs Fenſter nehmen. Perſonenbeſchädigungen
ſind nicht zu beklagen.

Gerichtsverhandlungen.
Schwurgericht vom 12. Juni.

Wegen Kindesmordes angeklagt war die unverehelichte
Selma Böhme aus Hergisdorf, geboren am 24. Dez.
1866 daſelbſt. Die Anklage legt ihr zur Laſt, daß
ſie ihr heimlich, auf dem Abbort des Gebhard'ſchen

in Eisleben gebornes Kind gleich nach der
eburt habe töten wollen. Als Beweis führt die

Anklage an, daß ſie ihre Umſtände verſchwiegen, auch
nicht die geringſte Vorbereitung zur Zeit getroffen. Am
Morgen des 9. Januar d. J. wurde ſie von ihrer
Herrſchaft mit einem Hilfsarbeiter zur Rolle geſchickt.
Von der Rolle entfernte ſie ſich zweimal in kurzen
Zwiſchenpauſen. Nach Ausſage des Hilfsarbeiter das
letzte Mal 15--25 Minuten. Die Frau Gebhard,
welche kurz nach der Entfernung der Böhme den Abbort
betrat, bemerkte einen größeren Blutflecken auf den
Brettern vor demſelben, hörte auch ein leiſes Wimmern. Er
ſchreckt hierüber, glaubte ſie zuerſt, den im Stalle be
findlichen Schweinen ſei ein Unglück paſſiert. Nachdem
ſie ſich aber von der Geſundheit derſelben überzeugt,holte ſie ihren Mann herbei. Dieſer 3
die Grube genau und fand auch gleich das neugeborene
Kind. Sofort ging er zur Böhme und ſagte es dieſer
auf den Kopf zu, daß ſie das Verbrechen begangen.
Dieſelbe war vollſtändig ſprachlos. Sofort wurden
Vorbereitungen zur Rettung des Kindes unternommen.
Inzwiſchen war eine Hebamme geholt worden, welche
ſich des Kindes und der Mutter annahm. Als die
erſten Vorbereitungen vorüber, wurde auf Veranlaſſung
der Hebamme Mutter und Kind in das Krankenhaus
geſchafft. Hier verſtarb am andern Tage das Kind
an den erlittenen Unbilden. Nach Ausſage von drei
Sachverſtändigen erfolgte der Tod durch eine Lungen-
lähmung, welche zum größtenteil durch die Verletzung
während des Hineinfallens und Herausholens aus der
Grube geſchehen. Ein Teil falle auch auf die gaſige
und kalte Luft am Geburtsort, welche das Kind am
Atmen verhindert. Die Angeklagte beſtreitet, daß ſie
die Abſicht gehabt, das Kind zu töten. Sie will
überraſcht und während der That ohne Sinne geweſen
ſein. Durch die Ausſage der Zeugen wird aber dieſes
widerlegt. Der Vertreter der kgl. Staatsanwaltſchaft
hielt die Anklage in allen Punkten aufrecht. Der Ver
teidiger, Herr Rechtsanwalt Sendler, ſprach für Frei-z durch wel genommen

des Rechtsweges in Zollſtreitigkeiten beantragt und der Reichs ſprechung der Angeklagten, da eine vorſätzliche Tötung



nicht erwieſen. Höchſtens könne fahrläſſige Tötung
angenommen werden, zugleich bat er aber die Ge-
ſchworenen mildernde Umſtände für die Angeklagte
anzunehmen. Die Geſchworenen erklärten die An-
geklagte der vorſätzlichen Tötung ſchuldig, bewilligten
ihr aber mildernde Umſtände. Der Staatsanwalt
beantragte hierauf 3 Jahre Gefängnis. Der Gerichts-
hof erkannte aber auf 2 Jahre. 2. Als weiterer
Angeklagter erſchien der Handarbeiter Chr. Vogler aus
Molmegk, geboren 1827 und vielfach, auch ſchon mit
Zuchthaus, vorbeſtraft. Es fielen ihm wieder ver-
ſchiedene Verbrechen reſp. Vergehen zur Laſt Fälſchung
einer inländiſchen Urkunde, welche er rechtswidrig im
Verkehr gebracht, um ſich einen Vermögensvorteil
zu verſchaffen; verſuchter Betrug, Veränderung des
Perſonenſtandes verbunden mit Urkundenfälſchung.
Was den Angeklagten zu dieſem Vergehen getrieben,
iſt ein rein menſchliches Moment, aber nach den heutigen
Geſetzen ſtrafbar. Vogler wollte auf der Grube Mans-
feld, Revier Eisleben, in Arbeit treten. Dieſe nehmen
aber Arbeiter über einem beſtimmten Alter
nicht mehr an. Der Oberſteiger der Grube, welcher
als Zeuge vernommen, ſtellte das höchſt zuläſſige Alter
auf 30 Jahre feſt. Um nun in Arbeit zu gelangen,
fälſchte er ſeinen Taufſchein. Er trat aber bei dem
Spezialunternehmer genannter Grube, bei dem Tierarzt
derſelben, welcher die Pferde auf eigene Rechnung zu
liefern hat, in Arbeit. Dieſer frug ihn nicht nach
Papieren. Jm Sommer v. J. hatte er Unglück. Durch
Einſtürzen einer Erdwand würde ihm ſein rechter Fuß
verletzt. Um nun die nach dem Unfallgeſetz der Frau
und den ehelichen Kindern zuſtehenden Renten zu er-
langen, fälſchte er den Taufſchein weiter, inſofern, daß er
den Namen ſeiner erſten verſtorbenen Frau in den
ſeiner Konkubine, mit welcher er 17 Jahre bereits zu-
ſammenlebte, umänderte. Weiter führte er die uneyelich
geborenen Kinder als eheliche an. Die Fälſchung
wurde aber von der Berufsgenoſſenſchaft in Halle ent-
deckt. Weiter hat er auch ein am 2. April 1885
unehelich geborenes Kind als ehelich geboren bei dem
Standesbeamten ſeines Ortes angemeldet. Der Ange-
klagte bekennt ſich nicht ſchuldig. Der Verteidiger des
ſelben ſpricht ebenfalls für Freiſprechung, weil ein
Vorteil für ihn, oder einen andern aus der Fälſchung
nicht entſtanden, die Umſtände, welche denſelben dazu
getrieben, auch nur rein menſchliche geweſen ſeien. Die
Geſchworenen ſprachen ihn aber in allen Fällen ſchuldig,
bewilligten jedoch mildernde Umſtände. Der Staats
anwalt beantragte hierauf 1* Jahr Gefängnis, welchem
Antrag ſich der Gerichtshof auch anſchloß.

Arbeiterbewegung.
Berichtigung. Jn Beziehung auf unſern Artikel

in Nr. 55, betr. das Vorgehen der Eiſenbahnverwaltung

u 2 rc m aT r

gegen den Arbeiter Rupprecht in Ammendorf erhalten
Ge wir folgende Berichtigung: Jch bin von der Eiſenbahn

verwaltung nicht verklagt worden, ſondern es
wurde von mir bei Androhung einer Strafe von
100 Mark wegen Kontraktbruches gefordert 14 Tage
nachzuarbeiten, weil mir wegen ſofortigen Verlaſſens
der Arbeit das Abgangszeugnis verweigert wurde,weshalb ich das Nacharbeiten vorzog.

Jn Magdeburg iſt der Malerſtreik als
vorläufig beendet zu betrachten. Eine Malerverſammlung
beſchloß den Streik zu verlegen bis günſtigere Ver
hältniſſe eingetreten ſein werden.

Die Feilenhauer in Remſcheid beſchloſſen
in einer zahlreich beſuchten Verſammlung die Arbeit
einzuſtellen weil die Fabrikanten die geforderte Lohn-
erhöhung nicht bewilligten.

Gar nicht ſo dumm iſt das Vorgehen der aus-
geſperrten Hamburger Bauhandwerker gegen die
jenigen Bauherren, deren Bauten jetzt völlig ſtill liegen
oder doch nur langſam gefördert werden. Sofern dieſe
Bauherren in ihrer Exiſtenz irgendwie von der Kund-
ſchaft der Arbeiter abhängen, ſtellen die Leute dieſen
Bauherren vor, daß ſie im eigenen Jntereſſe beſſer
thäten, ihre Bauten von Leuten fertig ſtellen zu laſſen,
welche nicht von den Meiſtern gemaßregelt würden.
Wenigſtens möchten ſie ihren Einfluß bei den betreffen-
den Meiſtern dahin geltend machen, daß dieſe nur
9 Stunden arbeiten laſſen. So ſoll man z. B. den
Bauherrn, welcher an Stelle des früheren „Convent-
gartens“ ein neues Reſtaurant mit Klubſälen auf-
führen läßt, darauf aufmerkſam gemacht haben, daß
die Arbeiter ſich ſpäter doch vielleicht beſinnen würden,
ob ſie ihre Verſammlungen und Feſte bei ihm ab-
halten würden, wenn er nicht auch in dem jetzigen
Streit mit den Arbeitgebern, ſo viel er könnte, auf
ihrer Seite ſtände.

Vermiſchtes.

Ein ungetreuer Offizier. Jn voriger Woche
wurde der Sekondelieutenant Buchner des 8. Jnfan-
terieregiments in Metz, von zwei Offizieren eskortiert,
in das Militärbezirksgericht zu Würzburg abßgeliefert.
Buchner hat über 20000 M. Menagegelder veruntreut.

Ein eigenartiger Schmuggel. Von einem Ham-
burger Zollbeamten wurde ein am Baumwall ankommendes
Boot angehalten. Bei näherem Nachſehen ſtellte ſich
heraus, daß unter dem Boot ein blecherner Behälter
mit 37 Liter Sprit mit Draht befeſtigt war. Die
Eigenthümer mußten vorläufig M. 300 erlegen.

Poſtaliſches. Als Pendant zu der weltberühmten
Findigkeit und Promptheit unſerer Reichspoſt diene die
Mitteilung, daß neulich in Spandau mehrere Perſonen
Briefſchaften zugeſtellt erhielten, welche vor neun

a r d egehe
r ea r 34

4 n J T J uc

2 e 3
S 3
e n

Aufgabe gelangten. Die Brieffendung hat

in einen Brieſpoſtfache i 9 ebefunden weldas Fachwerk eines Eiſen We t
npo

atte, daß dasſelbe lange Zeit unbemerktliegen bieten iſt und erſt bei der kürzlich vorgenommenen

d

gründlichen Inſtandſetzung des ns aufefunden hatte. Einige der Adreſſaten befinden ſich Ansnahm
eider nicht mehr am Leben und können der Poſte ee er Univerſität dürfte gegenwärtig eine
der beſuchteſten des Kontinentes ſein. An ihren ſechs n J
Fakultäten ſind 10000 Studenten inſtkribirt, unter Durch d
welchen ſich 1071 fremde befinden, von denen ſich die r
Mehrzahl, nämlich 729, dem Studium der Medizin I Poſtzeitu
widmet.

L
Briefkaſten.

H. K., hier. Wenn Sie Jhren Bericht, den Glaſermeiſter
Berlin in der Krukenbergſtraße betreffend aufgenommen
wünſchen müſſen wir erſt einmal mit Jhnen Rückſprache
nehmen, weshalb es uns angenehm wäre, wollten Sie uns
einmal auf der Redaktion beſuchen. T

Standesamtliche Rachrichten.

Halle, 12. Juni. DieAufgeboten: Der Amtsgerichts Kanzliſt Karl Friedrich
Richard Schmidt und Auguſte Friederike Lina Marx (FleiſcherDer Kutſcher Auguſt ordnza 28 und Große Rittergaſſe 9).

lbert Fiſcher und Friederike Dorothee Anna Luiſe Zeitfuchs
(Alter Markt 14 und Bernburgerſtraße 26). Der Tiſchler
Auguſt Hermann Oswald Alder und t Friederike Dur
Emilie Porfitz (Kleine Ulrichſtraße 35 und Barfüßerſtraße 10).Der Hilfsportier Friedrich Karl Hermann Schröder und famoſe
Friederike Emilie Fahnert (Halle und Eisleben). Landes

Ceboren: Dem Strafanſtalts-Aufſeher Karl Schmidt ein ſeinen
S., Hans Walter (Albrechtſtraße 19). Dem Stellmacher Karl Rechts
Kaliſch eine T., Marie Frieda (Brunnengaſſe 10). Dem Tele
raphiſt Hermann Räuber eine T., Erna (Mansfelderſtraße 43). zu ve
em Maurer Hermann Schurig ein S., Heinrich Albert Willy bürge

(Gartengaſſe 9)9. Dem Muſikus Albert Herold ein S., Albert Recht,
Johannes (Große Wallſtraße 35/36). Dem Chemiker am Land leiche.
wirtſchaftlichen Jnſtitut der Univerſität] Dr. Louis Schwab 9 G
ein S., Friedrich Emil Ludwig (Schillerſtraße 99. Dem den G

Albert Bode ein S., Walter Taubenſtraße 14). einen
em Buchdrucker Karl Hienſch eine T., Anna Marie Helene weiger

(Lindenſtraße 22). Dem Handarbeiter Friedrich Kupfernagel Mona
ein S., Franz Otto Walter Böllbergerweg 4). Dem Stadt treffenbahnOberkutſcher Reinhold Schulz eine T., Elſa Lina Frieda effen
(Leſſingſtraße 17). Dem Buchhändler Richard Häußler ein S., affektie
Richard Willy (Oberglaucha 34). Ein unehelicher S. Eine mach

uneheliche T. AucGeſtorben: Des Handarbeiter Friedrich Römer S., totgeb. zeſſe t
(Wörmlitzerſtraße 300). Des Sattlermeiſter Otto Vogel Ehe ze
frau Amalie Auguſte geb. Krabbes, 33 J. (Moritzzwinger 5). 8 29
Dem Milchhändler Johann Friedrich Degenkolb S. Georg befinde

Paul 6 Des Handarbeiter Ludwig Name(Hagenſtraße 1).
Kutſch S., Karl Bruno, 17 T. (Freudenplan 7). Des Eiſen
bahnſchaffner Auguſt Kümmelberg T. Alma Roſa, 1 J.
(Streiberſtraße 28). Des Kaufmann Rudolf Heine S. Hans
Chriſtian Adolf, 2 Mon. (Krauſenſtraße 12).

Zentral-Kranken- und Sterbekaſſe der Tiſchler und
anderer gewerbl. Arbeiter (Verwaltungsſt. Halle).

Reſtaurant „Gute Quelle“
Heute Sonnabend von abends 8 Uhr ab im

Reilſtr. 116.
arten

Montag den 16. Juni abends 8 Uhr in der „Moritzburg“

Versammlung,
Tagesordnung: 1. Vorſtandswahl.

2. Beſprechung über das Sominerfeſt.
3. Verſchiedenes.

Der Bevollmächtigte G. Malchert.

Verein zur Wahrung der Interessen der Schlosser, Dreher und
Berufsgenossen.

Sonnabend den 14. Juni abends S Uhr
in Sanow's Reſtaurant, Steinweg 13

u hm Versammlung. T
Tagesordnung: 1. Vortrag: Die Arbeiterbewegung und ihre Zukunft. 2. Wahl eines

1. Vorſitzenden. 3. Verſchiedenes. [633Das Erſcheinen ſämtlicher Mitglieder iſt unbedingt notwendig. Gäſte willkommen.

Mitglieder- Verſammlung der Schmiede
Sonnabend den 14. Juni abends 8'/, Uhr in Faulmann's Reſtaurant, Garteng. 10.

Mitglieder, welche aus dem Verein Bücher haben, werden erſucht, ſelbige mitzubringen.

628] Der Vorſtand.Allgem. Kranken- u. Sterbekaſſe der Metallarbeiter
(E. H.) Verwallungsftelle Hiehichenſtein.

Sonntag den 15. Juni von nachm. 4 Ahr ab
in Schade's Schützenhaus zu Giebichenstein

Sommerfeſt
626] verbunden mitKonzert, Kimderspielen und BalI.

Hierzu ladet ergebenſt ein Der Vorſtand.

624]

B Unterhaltungs- Musik.ff. Biere und echt Verliner Weißbier.
P. Weitlieh.

ſte Gelegenheit billig und gut zu kaufen!Die be
Eine Partie Halbſtiefel von 5 Mk. an und verſchiedene Sorten

Frauen, Mädchen und Kinderſtiefeln und -Schuhe verkaufe ich
zum Sebſtkoſtenpreis, um mein Lager zu räumen. [631

W Der Ausverkauf dauert nur noch 2 Tage. V
Joh. Jajszycek, Schuhmachermeiſter, Leipzigerſtraße 54.

Böllberger Mehl Miocderlage
Halle, Thorſtraße 23.

Alle Sorten von Weizen- und Roggenmehl, ſowie alle Kolonialwaren zu
billigſten Engrospreiſen. Roggenmehl 1. Sorte 53 Pf., 2. Sorte 50 Pf. p. Metze.

205]

Seolbstgebackenes Brot 6 Pfd. 70 Pf. Karl Mohr.
Reſtaurant Fürſtenthal. fl. kresee s Restaurant

e ſagt 37 ſie a Heute Sonnabend Sqhlaggtefeſt.

Großes Freikonzert. erre
Hierzu ladet ergebenſt ein [629

C. A. Wedemanm.
Reichardt's Reſtaurant
612) Oberglaucha 4
empfiehlt Freunden und Nachbaren ſeine gut
eingerichteten Lokalitäten. Für gute Speiſen
und Getränke iſt geſorgt.

Bringe Freunden und Genoſſen mein
aterial- und Viktualien-

625 Gein empfehlende Erinnerung. usſchlachtene
Wurſt und Fleiſchwareu ſowie ff. abgel.
Zigarren. Heute Sonnabend: egih

G. MüllIer, Giebichenſtein, Triftſtr. 8.

S n r Ut daE. Wehrmann Wörmlitzerſtr. 39. hält ſich den ſſen beſtens empfohlen. [98

Redaktion don Rich. JIlge, Verlag von Aug. Groß, Druck von Benthin a Comp., ſämtlich in Halle a. S.
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